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Landesvorstand Salzburg 
 

5020 Salzburg, Kaigasse 23 
Tel.: 0662/8042-2519  Fax 0662/849990 
e-mail: goed.salzburg@goed.at 

 

 

An das 
Präsidium der GÖD 
 
 
 
 
Zahl: Si/St/2011 
 
Betr.: Stellungnahme zum Schulorganisationsgesetz / Schulunterrichtsgesetz 
 
Werte Kolleginnen und Kollegen! 
 
Der Landesvorstand Salzburg gibt grundsätzliche Aussagen zum 
Schulorganisationsgesetz als Stellungnahme ab: 
 
Die Klassenschülerzahl darf nicht als Richtzahl ausgeworfen werden, sondern muss 
eine Höchstzahl sein, dies bedeutet, dass es im Gesetzestext lauten muss: 
Die Klassenschülerhöchstzahl darf 25 nicht überschreiten; dadurch erübrigt sich die 
Zahl 20 als allgemeine Zahl.  
 
Für den Bereich der Organisation der Leistungsdifferenzierung ist eine größere 
Autonomie den Schulen zuzuordnen, in einer Bestimmung hat jedoch festgehalten 
zu werden: 
Leistungsdifferenzierung als Binnendifferenzierung oder in Schülergruppen in 
zumindest 2 Niveaus hat ab der 1. Klasse der neuen Mittelschule zu erfolgen.  
Eine Einschränkung für Schülergruppen (siehe die Bestimmung „temporär“ im 
Entwurf) darf nicht Platz greifen. Sie ist vorort zu entscheiden. 
 
Stellungnahme zum Schulunterrichtsgesetz: 
 
Die Beurteilung von Schülern, die grundlegende Kenntnisse erreichen bzw. 
vertiefende Kenntnisse erreichen ist bereits ab der 1. Klasse der neuen Mittelschule 
zu dokumentieren und in den Zeugnissen festzuhalten.  
 
Das im Schulunterrichtsgesetz festgelegte Kalkül eines Portfolios für den jeweiligen 
Schüler / Schülerin ist nicht näher definiert, löst einen umfangreichen 
Arbeitsaufwand aus und ist daher dienst- und besoldungsrechtlich abzugelten.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

(Hans Siller) 
Vorsitzender 

Salzburg, 4. November 2011 
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